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Regeste

Drohung; Anklagegrundsatz | Straftaten

Erwägungen

E. 1
Das Bundesgericht wendet das Recht von Amts wegen an ( Art. 106 Abs. 1 BGG ). Das
bedeutet jedoch nicht, dass überhaupt nicht zu erörtern wäre, inwiefern der angefochtene
Entscheid bundesrechtliche Normen verletzen könnte. Vielmehr muss sich die
beschwerdeführende Partei, um der Begründungspflicht gemäss Art. 42 Abs. 2 BGG zu
genügen, mit den Erwägungen des angefochtenen Entscheids auseinandersetzen und klar
aufzeigen, inwiefern die Vorinstanz Recht verletzt ( BGE 140 III 86 E. 2 mit Hinweisen).
Es sollen nicht bloss die Rechtsstandpunkte, die im kantonalen Verfahren eingenommen
wurden, erneut bekräftigt, sondern es soll mit der Kritik an den vorinstanzlichen
Erwägungen angesetzt werden ( BGE 140 III 115 E. 2; 134 II 244 E. 2.1-2.3; Urteile
6B_1114/2022 vom 11. Januar 2023 E. 1.1; 6B_603/2021 und 6B_701/2021 vom 18. Mai
2022 E. 2). Qualifizierte Begründungsanforderungen gelten im Rahmen der Rüge
willkürlicher Sachverhaltsfeststellung. Das Bundesgericht legt seinem Urteil den von der
Vorinstanz festgestellten Sachverhalt zugrunde ( Art. 105 Abs. 1 BGG ), es sei denn, dieser
ist offensichtlich unrichtig oder beruht auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
BGG (vgl. Art. 97 Abs. 1 und Art. 105 Abs. 2 BGG ). Offensichtlich unrichtig ist die
Sachverhaltsfeststellung, wenn sie willkürlich ist ( BGE 141 IV 249 E. 1.3.1). Willkür liegt
vor, wenn der angefochtene Entscheid offensichtlich unhaltbar ist oder mit der tatsächlichen
Situation in klarem Widerspruch steht. Dass eine andere Lösung oder Würdigung ebenfalls
vertretbar oder gar zutreffender erscheint, genügt für die Annahme von Willkür nicht ( BGE
141 IV 305 E. 1.2; 140 III 167 E. 2.1; je mit Hinweisen). Die Willkürrüge muss in der
Beschwerde explizit vorgebracht und substanziiert begründet werden ( Art. 106 Abs. 2
BGG ). Die beschwerdeführende Partei hat genau darzulegen, inwiefern die vorinstanzliche
Beweiswürdigung willkürlich sein soll. Dazu genügt es nicht, einen von den tatsächlichen
Feststellungen der Vorinstanz abweichenden Sachverhalt zu behaupten oder die eigene
Beweiswürdigung zu erläutern ( BGE 137 II 353 E. 5.1). Dass die von den Sachgerichten
gezogenen Schlüsse nicht mit der Darstellung der beschwerdeführenden Partei
übereinstimmen, belegt keine Willkür. Auf ungenügend begründete Rügen oder bloss
allgemein gehaltene appellatorische Kritik am angefochtenen Entscheid tritt das
Bundesgericht nicht ein ( BGE 147 IV 73 E. 4.1.2; 146 IV 114 E. 2.1, 88 E. 1.3.1; je mit
Hinweisen).

E. 2
Die Verurteilung wegen Tätlichkeiten ficht der Beschwerdeführer nicht mehr an. Er
verlangt aber einen Freispruch vom Vorwurf der Drohung.



E. 2.1.1
Die Vorinstanz stellt fest, dass die Strasse üblicherweise mit Pfosten für den
Durchgangsverkehr gesperrt war. Nun diente sie als Umfahrung, weil eine andere Strasse
wegen Bauarbeiten geschlossen war. Dies bedeutete für die Anwohner ein deutlich höheres
Verkehrsaufkommen und sorgte bereits seit Monaten für Spannungen, da ein gutes Dutzend
Kinder diese Strasse zum Spielen nutzte. Als der Beschwerdegegner auf die Familien des
Beschwerdeführers und eines Nachbarn getroffen sei, hätten die Eltern die spielenden
Kinder von der Fahrbahn nehmen müssen. Der Beschwerdegegner habe in den zweiten
Gang heruntergeschaltet und leicht abgebremst, als er die Familien erblickt habe. Nach der
Durchfahrt habe er wieder beschleunigt. Die Vorinstanz hält fest, der Beschwerdegegner
habe die Strasse regelkonform befahren. Die Vorwürfe des Beschwerdeführers seien
widerlegt worden mit verschiedenen objektiven Beweismitteln wie GPS-Daten, Distanz-
und Geschwindigkeitsangaben. Der Beschwerdegegner habe die Strasse mit einer
durchschnittlichen Geschwindigkeit von 24 km/h und einer maximalen Geschwindigkeit
von 29 km/h befahren und keinen vermeidbaren Lärm verursacht. Deshalb sei er auch
freigesprochen worden.

E. 2.1.2
Gemäss Vorinstanz ist unbestritten, dass der Beschwerdeführer und sein Nachbar dem
Lieferwagen nachrannten, um den Beschwerdegegner wegen seiner Fahrweise zur Rede zu
stellen. Der Beschwerdeführer rannte schneller als sein Nachbar und verschwand deshalb
wenige Sekunden aus dessen Blickfeld. Als auch der Nachbar beim Lieferwagen
eingetroffen sei, habe ihm der Beschwerdegegner gesagt, dass ihn der Beschwerdeführer
soeben geschlagen habe. Der Nachbar habe erklärt, er habe nichts gesehen, und gefragt, ob
der Beschwerdegegner die Polizei rufen wolle, was dieser verneint habe. Der Nachbar und
der Beschwerdegegner seien nach diesem Gespräch friedlich auseinander gegangen und
hätten sich zum Abschied die Hand gereicht.

E. 2.1.3
Im kantonalen Verfahren war umstritten, was geschehen war, kurz bevor der Nachbar des
Beschwerdeführers beim Lieferwagen eintraf. Die Vorinstanz würdigt das
Aussageverhalten des Beschwerdeführers und stellt diesem die Angaben des
Beschwerdegegners gegenüber. Diese wiederum vergleicht sie mit den Depositionen des
Nachbarn. Sie hält auch zutreffend fest, dass nicht zwingend ein Freispruch erfolgen muss,
wenn Aussage gegen Aussage steht. Nach ihrer sorgfältigen Beweiswürdigung gelangt die
Vorinstanz zum Beweisergebnis, dass der Beschwerdeführer in grosse Aufregung und
Sorge geriet, als der Beschwerdegegner mit seinem Lieferwagen vorbeifuhr. Er habe die
Durchfahrt irrtümlicherweise für rechtswidrig gehalten. Den Beschwerdeführer habe
zusätzlich enerviert, dass der Beschwerdegegner nach der Durchfahrt wieder beschleunigte,
obwohl ihn der Nachbar mit Handzeichen und Zurufen aufgefordert habe, die
Geschwindigkeit zu drosseln. In diesem hochemotionalen Zustand sei der
Beschwerdeführer dem Lieferwagen spontan nachgerannt, um die Konfrontation mit dem
Beschwerdegegner zu suchen. Der Beschwerdegegner habe in der folgenden Linkskurve
angehalten, um zu prüfen, ob er mit seinem Lieferwagen die dortige Baustelle passieren
könne. Als er den Kopf durch die Beifahrertüre gestreckt habe, habe der Beschwerdeführer
ihn unversehens gepackt und ihm mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. In der Folge
habe er dem Beschwerdegegner gesagt, wenn er nochmals so fahre, werde "etwas
Schlimmeres" passieren. Dann habe er ihn nochmals geohrfeigt. Nicht erstellt sei hingegen,



dass der Beschwerdeführer gedroht habe, er werde den Beschwerdegegner umbringen,
wenn er nochmals so fahre. Die Vorinstanz hält fest, dass diese Worte Eingang in den
Strafbefehl fanden, weil sie auf einer Beilage notiert waren, welche der Beschwerdegegner
eingereicht hatte. Diese Formulierung habe der Beschwerdegegner bei keiner Befragung
wiederholt.

E. 2.2
Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung des Anklagegrundsatzes.

E. 2.2.1
Nach dem Anklagegrundsatz bestimmt die Anklageschrift den Gegenstand des
Gerichtsverfahrens (Umgrenzungsfunktion; Art. 9 und Art. 325 StPO ; Art. 29 Abs. 2 sowie
Art. 32 Abs. 2 BV ; Art. 6 Ziff. 1 und Ziff. 3 lit. a und b EMRK). Die Anklage hat die der
beschuldigten Person zur Last gelegten Delikte in ihrem Sachverhalt so präzise zu
umschreiben, dass die Vorwürfe in objektiver und subjektiver Hinsicht genügend
konkretisiert sind. Zugleich bezweckt der Anklagegrundsatz den Schutz der
Verteidigungsrechte der beschuldigten Person und garantiert den Anspruch auf rechtliches
Gehör (Informationsfunktion; BGE 144 I 234 E. 5.6.1; 143 IV 63 E. 2.2; 141 IV 132 E.
3.4.1; je mit Hinweisen). Solange klar ist, welcher Sachverhalt der beschuldigten Person
vorgeworfen wird, kann auch eine fehlerhafte und unpräzise Anklage nicht dazu führen,
dass es zu keinem Schuldspruch kommen darf. Die nähere Begründung der Anklage erfolgt
an Schranken; es ist Sache des Gerichts, den Sachverhalt verbindlich festzustellen. Dieses
ist an den in der Anklage umschriebenen Sachverhalt, nicht aber an die darin
vorgenommene rechtliche Würdigung gebunden ( Art. 350 Abs. 1 StPO ; vgl. BGE 144 I
234 E. 5.6.1; 143 IV 63 E. 2.2; 141 IV 13 E. 3.4.1; Urteile 6B_101/2022 vom 30. Januar
2023 E. 1.2, zur Publikation vorgesehen; 6B_1182/2020 vom 4. Januar 2022 E. 1.2; je mit
Hinweisen).

E. 2.2.2
Der Beschwerdeführer trägt vor, gemäss Anklageschrift werde ihm vorgeworfen, er habe
dem Beschwerdegegner gedroht, er bringe ihn um, wenn er nächstes Mal so fahre. Aus den
Akten gehe aber hervor, dass dieser Satz so nie gefallen sei, weshalb ein Freispruch vom
Vorwurf der Drohung erfolgen müsse.

E. 2.2.3
Gemäss Beweisergebnis äusserte sich der Beschwerdeführer gegenüber dem
Beschwerdegegner dahingehend, dass "etwas Schlimmeres" passiere, wenn er nochmals so
durch die betreffende Strasse fahre. Nicht erstellt ist hingegen, dass der Beschwerdeführer
drohte, den Beschwerdegegner umzubringen. Insofern ist dem Beschwerdeführer
beizupflichten, dass die zur Anklage gebrachte Drohung in ihrem Wortlaut vom
Beweisergebnis abweicht. Allerdings begründet dies entgegen der Ansicht des
Beschwerdeführers keine Verletzung des Anklagegrundsatzes. Die Vorinstanz erwägt, das
Beweisergebnis bleibe oft hinter dem angeklagten Sachverhalt zurück. So sei vorliegend
nicht bewiesen, dass der Beschwerdeführer dem Beschwerdegegner mit dem Tod gedroht
habe. Hingegen sei erstellt, dass er drohte, es werde "etwas Schlimmeres" geschehen, wenn
der Beschwerdegegner besagte Strasse nochmals so befahre. Diese Ausdrucksweise sei
weniger drastisch. Ihre Tragweite erschliesse sich erst im Kontext mit den Geschehnissen
unmittelbar davor und danach. Damit steht aber fest, dass die Vorinstanzen nicht über den
angeklagten Sachverhalt hinausgegangen sind. Ebenso wenig kann behauptet werden, der



Anklagegrundsatz habe seine Informationsfunktion nicht erfüllt. Im Gegenteil war dem
Beschwerdeführer von Anfang an klar, dass es einzig und allein um seine Äusserung bei der
Konfrontation mit dem Beschwerdegegner ging. Zudem war das Ereignis für den
Beschwerdeführer klar eingegrenzt. Ihm war klar, wogegen er sich wehren musste. Dass
und inwiefern ihm eine wirksame Verteidigung nicht möglich gewesen wäre, ist nicht
ersichtlich Der Anklagegrundsatz ist nicht verletzt.

E. 2.3
Der Beschwerdeführer rügt eine falsche Anwendung von Art. 180 Abs. 1 StGB sowie eine
willkürliche Sachverhaltsfeststellung.

E. 2.3.1
Nach Art. 180 Abs. 1 StGB wird bestraft, wer jemanden durch schwere Drohung in
Schrecken oder Angst versetzt. Der objektive Tatbestand setzt voraus, dass der Drohende
seinem Opfer ein künftiges Übel ankündigt oder in Aussicht stellt. Erforderlich ist ein
Verhalten, das geeignet ist, die geschädigte Person in Schrecken oder Angst zu versetzen.
Dabei ist grundsätzlich ein objektiver Massstab anzulegen, wobei in der Regel auf das
Empfinden eines vernünftigen Menschen mit einigermassen normaler psychischer
Belastbarkeit abzustellen ist. Zudem ist erforderlich, dass die betroffene Person durch das
Verhalten des Täters tatsächlich in Schrecken oder Angst versetzt wird. Tritt dieser
tatbestandsmässige Erfolg nicht ein, kommt nur eine Verurteilung wegen versuchter
Drohung in Betracht. Der subjektive Tatbestand verlangt mindestens Eventualvorsatz
(Urteile 6B_1131/2021 vom 12. Januar 2022 E. 4.1; 6B_1017/2019 vom 20. November
2019 E. 5.2; 6B_1282/2016 vom 14. September 2017 E. 2.2).

E. 2.3.2
Der Beschwerdeführer bestreitet, dass er den Beschwerdegegner in Schrecken oder Angst
versetzte. Der Beschwerdegegner habe sich wegen des Vorfalls nicht gut gefühlt, weil er
geschlagen worden sei. Es erscheine auch nicht nachvollziehbar, dass er sich geängstigt
haben sollte. Denn der Beschwerdeführer habe seinen Namen und seine Adresse nicht
gekannt.

E. 2.3.3
Diesen Argumenten hielt bereits die Vorinstanz überzeugend entgegen, dass der
Beschwerdeführer nach dem Beweisergebnis nicht "etwas Schlimmes", sondern "etwas
Schlimmeres" angedroht habe. Mit diesen Worten habe er das künftige Übel in Relation zur
vorangegangenen Ohrfeige gesetzt. Zudem habe der Beschwerdeführer nachgedoppelt,
indem er dem Beschwerdegegner unmittelbar darauf nochmals ins Gesicht geschlagen habe.
Wie die Vorinstanz zutreffend erwägt, ist die Bemerkung des Beschwerdeführers in diesem
Kontext zu deuten. Für die Vorinstanz besteht kein Zweifel, was der Beschwerdeführer mit
"etwas Schlimmeres" gemeint habe, nämlich eine gewaltsame Einwirkung auf den
Beschwerdegegner, die über eine Ohrfeige hinausgeht. Die Vorinstanz zieht daraus den
Schluss, dass das künftige Übel nach objektiven Gesichtspunkten von erheblicher Schwere
war. Entgegen den Vorbringen der Verteidigung habe die Äusserung ihre Wirkung beim
Beschwerdegegner nicht verfehlt. Zwar habe er die beiden Schläge ins Gesicht bei den
Befragungen stärker in den Vordergrund gerückt als die Worte. Dies ändere aber nichts
daran, dass er die Äusserungen in allen Einvernahmen erwähnt habe. Er habe unter dem
Eindruck der Ohrfeige keine Zweifel an der Gewaltbereitschaft des Beschwerdeführers
gehabt und die Drohung ernst genommen. Schliesslich begründet die Vorinstanz



überzeugend, weshalb der subjektive Tatbestand erfüllt ist. Der Beschwerdeführer habe um
den drohenden Charakter seiner Worte gewusst und zumindest in Kauf genommen, dass der
Beschwerdegegner in Schrecken oder Angst versetzt werde.

E. 2.4
Nach dem Gesagten ist der Schuldspruch wegen Drohung nicht zu beanstanden. Der
Beschwerdeführer legt nicht dar, inwiefern die Vorinstanz damit Bundesrecht verletzt hätte.
Soweit er der Vorinstanz Willkür vorwirft, genügt er den erhöhten
Begründungsanforderungen nicht.

E. 3
Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Ausgangsgemäss hat der
Beschwerdeführer die Gerichtskosten zu tragen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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